
• .. n - l('J' der BeilJgen zu den Slenoprnl"hischen Frorok(11lt."., 

des Nationalrates X V J, Gesclzgebungspenode 

A n t rag 

der Abgeordneten Dr. Hilde 

und Genossen 

Ms. : 1983 -09- 2. 8 
Hawlicek, ~Ge; -"teqru- Wo. 

auf Xnderung des Familienlastenausgleichsgesetzes 196~ 

Im Zusammenhang mit dem Bundesvoranschlag für das 

Jahr 1984 sollten auch auf dem Gebiete des Familienlasten-

ausgleiches Maßnahmen zur Verringerung des Abganges des 

Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen gesetzt werden. Außer-

dem soll den Nehrkinderfamilien ein Ausgleich für die im 

Jahre 1984 zu erwartenden höheren Unterhaltskosten geboten 

werden. 

Im einzelnen werden zur Erreichung diesei Zielsetzung 

folgende Haßnahmen vorgeschlagen: 

(+) Verbesserung für den Fonds 
(-) Verschlechterung für den Fonds 

1. Erhöhung des im § 39 Abs. 5 
lit.a FLAG 1967 vorgesehenen 
Uberweisungsbetrages aus dem 
Einkommensteueraufkommen von 
7.232 Mill.S auf 10.500 Mill.S 

2. Wegfall der Vergütung an die 
ÖßB für den Ausfall aus den 
Schülertarifen (§ 39b 
FLAG 1967) 

3. Verkürzung der an die Ver
kehrsunternehmungen des öffent
lichen Verkehrs zu leistenden 
Fahrpreisersätze um die in den 
Schülertarifen enthaltene Um
satzsteuer (§ 30b FLAG 1967) 

4. Kürzung der Geburtenbeihilfe 
von 19.000 Sauf 13.000 S. 

5. Gewährung einer einmaligen Son
derzahlung an Familien mit min
destens drei Kindern 

Gebarungsverbesserung insgesamt 

in }1 i 1 l. S 

+ 3.268 

+ 200 

+ 150 

+ 500 

330 

3.78R 

53/A XVI. GP - Initiativantrag  (gescanntes Original) 1 von 6

www.parlament.gv.at



-.~ -

In bezug auf die Beitrng3lcistull[; des Ausgleichs

fonds nil' Fumilienbcihilfcn nn die Allgemeine Unfallver-

sj"chcruilgsanst~lt fiiI' eHe Unfallvcrsic!icl'l.lllg der Schiilcr 

und Stu<"!cntcn cr\\"eist sich eine Anpassung an uas ASVG nJ::: 

erforderlich; die Beitragsle.istung (:;.0 ;·:io.S jilhrlich) soll 

dcnmuch fiir die Jahre 1<)83 un(l 1984 verl~ingert \\'crden 

(~ 39a Abs. 1 FLAG 1967). 

Die gefertigten Abgeordneten stellen daher den 

Antrag: 

Der I'\ationalrat \0}011e beschließen: 

Dunues,f;csetz vom ••.•••••• 1983, mit dem das li'amilien-

lastenausgleichsgesetz 1967 ~cänc1ert wirc: 

Der Xatiol!alrut hat uP5chloss0n: 

~i.rt :i1 .. e 1 I 

Das Fclnülicnlnstcnausglcicl:sSC3ClL: 1:;67, UGBl.\r. "";7u. 

zuletzt gc::lndert durch das 13unde:::>.;csetz DS;H.Xr. 359/ 19E1~, 

~ird wie folgt geändert: 

1. Im ; 2 Abs. 5 entfällt der letzte Satz. 

2. Im § 17 Abs. 2 ,,,erden die ,,'orte "Eundesgesetz vom 

15. Dezember 1960, BGBl.Nr. 311," durch die \~~orte "Heercs

gebUl1rengc:sctz, UGB1.~r. 152/1956," ersetzt. 

:3. ~ 26 \vird (lurcl1 IID.cl::.steilcndetl .i\bs. 5 crgiinzt: 

" : 

"("~) Im, r"~'l"le (,lc"r .,..," 1 f • l' '1' n ..... c·l'··ll C't"> ".J .... :..l' l",~IC<\. oruerunö von 'anll lC lJ ". t - , 
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§ 213 .\bs. 1 der ßunuesabgahetlordnurtg; tri eilt aJlzU\,'enden. ,. 

4. Dems 30 f Abs. 1 \d rd fo 19;cnder Sn tz allgefUgt: 

"50, ... e j t der F'ahrpre i scrsa L~ nicht der Umsatzsteuer nach dem 

UUlsalzsteuergesetz i972 unterliegt, vcrmirlllcrt er 5i(;11 um 

den entsprechenden ßetrag." 

5. Im Z 32 A1>s. 2 z\\'eiter Satz ,vird der Dp.trag "8 OC~ S" 

durch den ßetrag "5 OCO S" ersetzt. 

6. Im § 32 Abs. 3 wird der Betrag "8 000 S" durch den 

Betrag "5 000 SI! ersetzt. 

7. ~ ~9 Abs. 5 lit a lautet: 

"a) Vom Aufkommen an Einkommensteuer sind jährU eh 

1ü.500 f.1illionen Schilling \-01' .\.bzu6 der in den 

Bundesgesetzen DGill.Nr. 4i3/197~ und DGut. 

l\r. 207/196G in (!er Fas.sun~ nSD1 .:\r. '1tl,t/l~7:' 

\'orgcschenell Ertr·c.\6sar~tcilc delu .Ausgleich.sfoids 

für Fami licnbcihi lfen zu:~u\\'ei ~cn ~ '.wbci d l(, ~;'l-

\~ei sung zu 25 v. g. zu L.l.:5 ten de s .:\.ufkomme<1s ~n 

veranlagter ;~lnko:nmensteuer un~ zu 75 v.H. zu 

Lasten des Aufkom;nens an Lohnsteuer zu erfol;~t~ !~"1to 

Die Zu~eisu~g aus dem Aufkommen an veranlagter 

Einkommensteuer hat in Tcilbetr~6en von je 

656,250.000 Schilling in den ~lonaten :-tärz, Juni, 

September und Dezember zu erfolgen. Die Zuweisung 

aus dem Aufkommen an Lohnsteuer h~t monat 1 L::!1 in 

Teilbeträgen von je 65G,~50.000 Schi.lling zu er-

folgen. Die llinden~'cise J.uflei.lun:.; hat verhiiltni~.:,-
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Kalenderjahr erzielten Aufkommen an veranlagter 

Einkommensteuer bzw. an Lohnsteuer zu entsprechen;Ot 

8. Im § 39a Ahs. 1 werden die Worte ItJahre 1977 bis 

einschließlich 198210 durch die Worte "Jahre 1977 bis ein

schließlich 1984" ersetzt. 

9. § 39b entfällt. 

Artikel 11 

(1) Personen, denen für den Monat März 1984 Familien

beihilfe für mindestens drei Kinder gewährt wird, erhalten 

eine einmalige Sonderzahlung an Familienbeihilfe. Die Sonder

zahlung beträgt für Anspruchsberechtigte mit drei Kindern 

1000 S; sie erhöht sich für jedes weitere Kind um je 1000 S. 

Die Sonderzahlung ist mit der Familienbeihilfe für den Monat 

März 1984 auszuzahlen. 

(2) Personen, die nach dem 31. März 1984 und vor dem 

1. Jänner 1985 Anspruch auf Familienbeihilfe für ein weiteres 

Kind oder für mehrere Kinder erwerben, erhalten die Sonder

zahlung (Ahs. 1) unter Berücksichtigung der Anzahl der Kinder, 

für die ihnen Familienbeihilfe für den Honat gewährt wird, 

in dem der Anspruch auf Familienbeihilfe für ein weiteres Kind 

oder für mehrere Kinder entstanden ist; eine bereits er

haltene Sonderzahlung ist anzurechnen. Die Auszahlung der 

Sonderzahlung bzw. des Differenzbetrsges zwischen der bereits 

erhaltenen Sonderzahlung und dem nunmehr zustehenden höheren 

Betrag an Sonderzahlung erfolgt in diesen Fällen über Antrag 

durch das Finanzamt (§ 13 des Familienlastenausgleichs

gesetzes 1967); der Antrag auf Gewährung der Familienbeihilfe 
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für ein weiteres Kind oder für mehrere Kinder ist hierür 

ausreichend. 

. 
(3) Für den Anspruch auf die Sonderzahlung zählen nur 

solche Kinder, für die Familienbeihilre in voller Höhe 

(§ 8 Abs. 2 des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967) ge

währt wird. 

(4) Ein Kind wird rür die Sonderzahlung nur bei einem 

Anspruchsberechtigten berücksichtigt. Wurde ein Kind bei 

einem Anspruchsberechtigten bereits berücksichtigt, so ist die 

Berücksichtigung dieses Kindes bei einer anderen Person, 

der für dieses Kind in der Folge Familienbeihilregewährt wird, 

ausgeschlossen. 

(5) Für die Sonderzahlung gelten im übrigen die Be

stimmungen des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967 über 

die Familienbeihilfe. 

Artikel 111 

(1) Art. I Z. 1,3,5,6,7 und 9 tritt mit 1. Jänner 1984 

in Kraft. 

(2) Art. I Z.4 ist aur Fahrpreisersätze anzuwenden, die 

für ab dem 1. September 1984 durchgerührte SChülerbe{örderungen 

geleistet werden. 

(3) § ~2 Abs. 2 des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967 

in der bisherigen Fassung ist noch auf Geburten anzuwenden, 

die vor dem 1. Jänner 1984 erfolgt sind. 
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(4) § 32 Abs. 3 des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967 

in der bisherigen Fassung ist noch auf Fälle anzuwenden, in 

denen das Kind das erste Lebensjahr vor dem 1. Jänner 1984 

'vollendet hat. 

Artikel IV 

Mit der Vollziehung dieses Gesetzes.ist der Bundesminister 

für Finanzen, ab 1. Jänner 1984 der Bundesminister für Finanzen 

hinsichtlich Art. I Z. 7 und hinsichtlich der übrigen Be- . 

stimmungen der Bundesminister für Familie, Jugend und Kon-

aumentenschutz betraut. 

-.-.-.-.-

In formeller Hinsicht wird lJe.antragt, diesen. ~ntrag 

d@m Finanz- und,Budgetausschußzuzuweisen. 
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